
Geschäftsverteilungsplan der Clearingstelle EEG|KWKG

1. Die Kammern der Clearingstelle sind mit jeweils drei Mitgliedern bzw. tech-
nischen oder rechtswissenschaftlichen Koordinatorinnen oder Koordinatoren
besetzt. Jede Kammer besteht aus mindestens einem Kammermitglied mit ju-
ristischer sowie einem Kammermitglied mit technischer Ausbildung. Mindes-
tens ein Kammermitglied ist Mediator bzw. Mediatorin.

2. Die Kammervertretung erfolgt grundsätzlich entsprechend der angegebenen
Reihenfolge, mit der Einschränkung, dass eine Vertretung entsprechend der
Ausbildung des zu vertretenden Kammermitglieds immer vorzuziehen ist.

3. Bei Anfragen, die mehrere Kammerzuständigkeiten betreffen, wird die Zustän-
digkeit nach dem Schwerpunkt des Verfahrensgegenstandes bestimmt. Ist dies
nicht möglich, entscheidet das Los. Die Zuordnung nimmt eine hierzu durch
die Leitung bevollmächtigte Person vor.

4. Bei Einigungsverfahren soll in der Regel den Parteien zunächst ein Mitglied
der zuständigen Kammer als Mediatorin oder Mediator vorgeschlagen wer-
den. Die Parteien können die Mediatorin bzw. den Mediator jedoch frei aus
allen Kammermitgliedern mit Mediationsausbildung wählen. Die Mediatorin
bzw. der Mediator soll durch ein Kammermitglied der zuständigen Kammer
unterstützt werden.

5. Dieser Geschäftsverteilungsplan gilt für die Zuteilung von neu eingehenden
Anfragen ab dem 31. Juli 2019.



Kammer Kammerbesetzung Zuständigkeit Kammer-Vertretung

I (Solarenergie 1) allgemeine Zuständigkeit Solarenergie

II (Solarenergie 2)

III (Wind) allgemeine Zuständigkeit Wind

IV (Biomasse) allgemeine Zuständigkeit Biomasse

V (Wasserkraft) allgemeine Zuständigkeit Wasserkraft

VI (Geothermie) allgemeine Zuständigkeit Geothermie

VII (KWK) allgemeine Zuständigkeit KWK

VIII (Netze) allgemeine Zuständigkeit Netze

IX (Messung) allgemeine Zuständigkeit Messung

X (Speicher) allgemeine Zuständigkeit Speicher

XI (Eigenversorgung) allgemeine Zuständigkeit Eigenversorgung

XII (Vergütung)
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Konversionsflächen; Marktintegrationsmodell, 
vergüteter Eigenverbrauch bei Gebäude-PV; Er- und 
Versetzen, Nichtwohngebäude, 
Anlagenzusammenfassung
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allgemeine Zuständigkeit Vergütung; Marktprämie; 
Direktvermarktung
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Berlin, den 31. Juli 2019

Dr. Michael Paul
– Leiter der Clearingstelle EEG|KWKG und Geschäftsführer der RELAW GmbH –
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